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BEGR:UNDUNG
1.

2.

Flächennutzul}_gsplanund Stadtentwicklungsplan
Das Plangebiet liegt innerhalb der Grenzen des genehmig-
ten Flächennutzungsplanes. Die Planung entspricht dem
Stadtentwicklungsplan und ist aus dem Flächennutzungsplan
entwi.ckelt.
ZJVeçk und V.oraussetzungen des Beba,uungsplanes
Das Gebiet liegt südlich der Schleißheimer Straße und
wes t lí eh der Theodor-Heuß-StraBe im AnschluB an den be-
bauten Ortsrand Dachaus.
Der Stadtrat hat beschlossen, auf den nHrdlichen, in
Privateigentum befindlichen Bebauungsplanflächen Einfa-
milienhäuser und Wohnungen und im südlichen Bereich eine
Berufsschule für den Berufsschulzweckverband vorzusehen.
Um die geplante städtebauliche Ordnung zu sichern und als
Grundlage für die weiteren erforderlichen Maßnahmen ist
die Aufstellung diese~ Bebauungsplanes notwendig.
Die Inanspruchnahme der bisher landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen für die ausgewiesene Nutzung - Wohnen und
Gemeinbedarf Berufsschule - liegt im Hffentlichen Interes-
se.

3.1
3. Einbindung in das Stadtgefüge

Verkehrsanbindung
Die Planung geht davon aus, daß die Fahrverkehrsanbindung
im wesentlichen von der Theodor-Heuß-StraBe erfolgen muB;
wegen der Ausdehnung des Plangebietes sind nach Ansicht
der Stadt zwei Anbindungen notwendig.
Zusätzlich ist für den nHrdlichen Planbereich eine Anbin-
dung an das bestehende Straßensystem (Wiener-/St.-Peter-
Straße) zur SchleiBheimer StraBe notwendig, um unzumut-
bare Wege und Zwänge auszuschließen.
Eine Ost-West-Verbindung VGn der Theodor-Heuß-StraBe
(Sammelstraße) zum Bahnhof (park and ride) ist in einer
Grundlagenuntersuchung südlich des Planbereiches vorge-
sehen ..
Zwei weitere untergeordnete ZufahrtsmHglichkeiten für be-
grenzte Bereiche ergänzen das System der Verkehrsanbin-
dung:
- an der Schleißheimer StraBe wurde die vorhandene Zu~

fahrt (Brücke) zum landwirtschaftlichen Anwesen Fl.Nr.
1935 belassen; es erHffnet sich dadurch die MHglich-
keit, auf städtischem Grund außerhålb des Planberei-
ches die vorhandene stHrende ZUfahrt entlang der Ober-
moosschwaige zu Fl.Nr. 1935/3 (Mietautounternehmen)
nach Osten zu verlegen und entsprechend zu gestalten;

- über die Ackerstraße gelangt man zu einigen freistehen-
den Wohnhäusern der offenen Bauweise westlich des Grün-_,zuges.

3.2 FuBweganbindung
Hauptgedanke der Planung ist die Schaffung einer Leí.st »
ungsfähigen Fuß- und Fahrradwegverbindung von der Be-
rufsschule über eine grQßzügige Hffentliche Grünachse
nach Norden zur Schleißheimer Straße und über die Wiener-
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Straße in Richtung Bahnhof.
Eine direkte Verbindung von der Berufsschule nach Westen
in Richtung Bahnhof ist im Zuge der o.a. späteren Pla-
nung südlich des Plangebietes zu berUcksichtigen.

3.3 Anschluß an bestehende Bebauung / Ortsrandabrundung
Der Bebauungsplan übernimmt den Maßstab der anschließen-
den freistehenden Einzelhäuser im westlichen und nHrdli-
ehen Bereich und wechselt an der Zäsur des großen Grün-
zuges zu einer maßstäblich angepaßten, jedoch geschlos-
senen Bauweise, die den Ortsrand an der Theodor-Heuß-
Straße klar abgrenzt.

4. §tädtebauliches Konzept im Inneren
4.1 Verkehr und innere Erschließung
4.1.1 Theodor-Heuß-Straße (St. 2547)

Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, daß die St. 2547
in absehbarer Zeit zur städtischen Ortsstraße abgestuft
wird; zur Reduzierung von Emissionen beabsichtigt die
Stadt, dann eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h
vorzunehmen.
Die Einmündungen auf die Theodor-Heuß-Straße wurden auf
diese Voraussetzungen abgestimmt mit dem Ziel
- soweit planerisch mHglich, jeglichen Durchgangsverkehr

fernzuhalten und durch die gewählten Kurvenradien, die
Breite der Fahrspuren und die Abstimmung der Sichtdrei-
ecke auf Tempo 50 planerisch-restriktiv aggressives
Schnellfahren zu verhindern.
Die EinmUndungsknoten mit 3 Fahrspuren å 3 m pro Spur
auf der Theodor-Heuß-Straße erscheinen diesen Zielen
sowie der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs an-
gemessen.

4.1.2 Wohnsammelstra~en ) Verkehrsberuhigte Spielstraßen
Das Prinzip Orientierung und angemessener Verkehrsfluß,
jedoch unter Ausschluß von Durchgangsverkehr und Schnell-
fahren führen zu einem abgestuften System der Verkehrsbe-ruhigung durch
- die Wohnsammelstraße mit Riickläufigkeit und stark be-

wegter Linienftihrung,
- einen Verbund von verkehrsberuhigten Wohnwegen und

SpieLstraßen.
Auf den Wohnwegen und Spielstraßen kann auf eine Trennung
der Verkehrsarten verzichtet werden; die Wohnstraße soll
wieder zum Lebens- und Erlebnisraum der Bewohner gemachtwerden.
Die Sicherheit wird gewährleistet durch sehr niedrige
Verkehrsdichten, geringe Geschwindigkeiten, Vorrang für
den Fußgänger und die übersichtliche, jedoch differenzier-
te Art der WegefUhrung in Verbindung mit Baumpflanzungen
und der Unterscheidung der Wegoberflächen (K5rnigkeit) von
den reinen Fahrverkehrsflächen.
In den Wohnwegen und anliegenden Vorgärten sollen in be-
schränktem Umfang Anliegerverkehr, Spielen, sich Aufhal-
ten und Parken, gegebenenfalls auch weitere Aktivitäten
(z.B. 8traßenfestc u.ä.) stattfinden.
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Oie Wohnwege sind so auszubauen, daß diese für Notfahr-
zeuge befahrbar sind.

4 .1•3 Huhender'Ver I< ehl'
Die Garagen sind z.T. in Sammelgaragen ('1'heoclor-IJeuß-
Straße), jedoch Howeit wie möglich in den Häusern seIbst
und in kleineren Garageneinheiten in den Höfen unterp;e-
bracht, dahe r n j l'gens besondere ve r-k ehrs erzeuge nde Funk t e ,
Di e niedr igen Ges chw ind í gkeí ten sow ie die sehr ní.edr ip;e
Verkehrsdichte erlauben im Bereich der Wohnstraßen eine
Heduzierung des Stauraums vor den Garagen.
Es wurde nach dem Prinzip verfahren: jedem Einfamilien-
haus - je nach Größe - ein bis zweiGarap;en; bei Geschoß-
wohnungen pro 100 qm BGF (das entspricht einer reinen
Wohnfläche von ca. 70 qm) eine Garage.
Zusätzlich zu den Garagen ist die Möglichkeit gegeben,
Stellplätze auf den Gemeinschaftsanlagen, Höfen und in
den Vorgärten unterzubringen.
Tiefgaragen sollen wegen des hohen Grundwasserstandes und
den damit verbundenen hohen Kosten sowie auch aus Über-
legungen mangelhafter Funktionalität (Einfamilienhäuser)
nicht errichtet werden.
Sollten in wenigen Einzelfällen die vorgesehenen Garagen
nicht ausreichen, wird auf Doppelstockgaragen verwiesen.

4.2

i'

Raumbi!clung, Baugestaltung und qrünordnung
Die Hauptachse des gesamten Plangebietes ist der große
Nord-SÜd-GrÜnzug. Er ist als eindeutig erfaßbarer öffent-
licher Freiraum unverwechselbar, jedorlh vielgliedrig ge-
plant.
Im Nor'den mündet dieser Raum über eine halsartige Ver-
engung in den sogenannten Kirchplatz (streng gestalteter
Platz), der wiederum, wenn möglich,.für Fúßgänger über
das städtische Klinstlerhaus Obermoosschwaige mit der
Schleißheimer Straße verbunden sein soll.
Im Sliden soll ein ebenfalls streng gefaßter begrünter
Platz den Übergang zum Ber-uf's schu lgr'undst ü ck bilden.
Westlich des Grünzuges bilden niedrige freistehende Ein-
zelhäuser einen lockeren Kontrast zur geschlossenenBe-
bauung. .
Die Wohnhöfe und Spielstraßen sind mit dem öffentlichen
Grünzug verknüpft und vielgestaltig differenziert.
Bauliche Gestaltung:
Kleinmaßstäblichkeit, maximal 2 Geschosse mit ausbau-
fähigem Steildach. Baukörper, Dächer und Fassaden als
Umsetzung landschaftstypischer Bauformen.
Ziel: hohe Wohnqualität und kleinstädtisch gemütliche
Atmosphäre.
Grünplanung:
Wiederherstellung des Denkmals Schleißheimer Kanal als !

trockener Graben mit strenger Alleepflanzung (= lang-
fristiges Ziel, außerhalb des Geltungsbereiches).
Entlang der Theodor-Heuß-Straße ein Fahrradweg in Ver-
bindung mit einer schnurgeraden Allee.
Im großen Grünzug als Dominante ein Hügel, gestaltet
als Erdplastik.
An der Wohnsammelstraße Alleepflanzung (Ordnungssystem

':!
:::
::¡
'::1;>

:11'

'¡i·,
;1::'

'i"
,il
~'~j,
"i:
-.:,1



;'
¡

L

I'

i!,

II'
I

, ,
0'

I

I

ii:;

It;
!i:
::::
i!:'
:::
iij,
m,
i::

i)

5.
5.1 Art und Maß der baulichen Nutzung

Festsetzung als allgemeines Wohngebiet (WA)
_ weil - im Gegensatz zum r-erien Wohngebi et - Schank- .

und Speisewirtschaften suwie Anlagen für kirchliche,
kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke nicht
ausgeschlossen sein sullen und

_ weil eine Ausweisung als re í.ne s \vohngobiet mit noch
höheren Schnllschutz-Anforderungcn verbunden wtire,
denen - falls technisch überhaupt noch lUsbar - nach
dem Grundsatz der Verhliltnismäßigkeit nicht mehr ont- ¡
sproehen werden könnte.

Hi t der Fe st set.zung des Beru f sschu Igrunds t iickes werden
die U:l'fordernissc be r-üc ks Lch tig t , die vorn Landkreis
Dachau festgestellt werden. 0,

sog. "Straßenbiiume"); in den Wohnhöfen großkronige Laub-
bäume (Ordnungssystem sog. "Platzbäume"); entlang cler
Wohnwege und Spielstraßen kleinkronigc Laubbäume, mBg-
liehst nahe an den Häusern nach dem Prinzip: "Jedem
Haus sein Baum"! (Ordnungssystem sog. "Hau sbâume "},
Ergänzt wird dieses Pflanzsystem durch die Festsetzung
einiger geschnittener liecken in städtebaulich wichtigen
Bereichen.
Gestaltung der Wegeoberflächen:
Ziel sind Wohnwege, reine Fußwege und lIofbefestigungen,
die in abwechslungsreicher "Körnigkeit" zum Verweilen
einladen und die den Kraftfahrer zur Rücksichtnahme an-
regen; deshalb müssen sich die Beläge deutlich vom
Asphalt der reinen Fahrspuren unterschejden.
Ziel ist wei terhin eine großzügige und abges tímm t= Ge-
staltung von Wegen und Vorgärten; die Wege und Ilöfe
sollen optisch durch die Gebäude und Bäume begrenzt
werden - und nicht durch Idein li ehe Einfr íe dung en , Auf
Vorgärten soll jedoch nicht verzichtet werden, um der
Öffentlichkeit eine notwendige, wenn auch nur psycho-
logisch wirksame Distanz zur Privatheit anzuweisen.
Ganz besonderer Wert ist jedoch auf eine gute Durchgrü-
nung der Wohnstraßen und HBfe zu legen: Rasenflächen,
Strauch- und Baumpflanzungen sollen im Kontrast zu be-
festigten Flächen einen möglichst hohen Wohnwert sichern.

festsetzungen

Im Bereich der Berufsschule wird der Standort für ein
Cafe' und eínen Tages bedar'fsladen, evt l, auch e j n
Schreibwarengesc.hüft vorgeschlagen.
Der Bereich des Kír-chp Lat zes ist e í n guter Standort für
einen 'I'agesbedarfsladen zur Versol'gung des Plnngebietes;
die Gebäude um den K'irchp Ia t z sind als Reihenlüiuser oder
Geschoßwohnungen konzipiert; sie wören in idealer Weise
für Altenwohnungen odel' dergleichen geeignet.
Das maximale Maß der baulichen Nutzung wird durch die
maximal. zuLas s í.geBruttogeschoßfHiche, im Rahmen cler'
Bau lin ien und Baugrenzen und der Zah l cler' Vo Ilgeschoss e
geregelt.
In machen l~inzelfUll.en we rden die we rt e des §. 17 Abs , 1
BauNVO überschritten.
Die Überschreitung ist jedoCh nach § 17 Abs. 10 BauNVO
im Bebauungsplan ver'tretbar, weil die dort gestellten



Bedingungen erfiillt sind:
- bezogen aur ganze Bnuquartiere sind die werte eillp.:e-

halten;
- ho he r genutzte I~inzelpal'zellen erhalten einen ent-

sprechenden Freifliichenausgleich durch die gr-o ßzug ige
Anlage von ~ffelltlichen Freiflüchen und Wohnstraßen;

--sonstige öffentliche Belange stehen n í.c h t entgegen.
Die Festsetzung der zu liiss igen ßru t t.ogescho ß f' liiche wurde
gewühlt, weil dadurch fill' den Planvol.lzug wesentliche
Erleichterungen gegeben sind.
Die Zul~ssigkeit des Dachgeschoßausbaues ist eine Kon-
sequenz aus der festgesetzten steilen, fUr Dachau typi-
schen Dachne í gung , Es so lt.cn damí t auch spiit.e r-e \~otlIl--
fl ächenerwe iterungen e rmögI í cht we r-rlen •

5. z Ober'baubare GrundslUcksfliichen und Stellung der baulichen
Anlagen
Baulinien und Baugrenzen werden so großzügig gefaßt, oaß
dem individuellen ~ntwurf genUgend Spielraum bleibt.
Bei der Hofbebauung wurden die Gebäudeecken so gestaltet,
daß eine gute Belichtung und Belliftung gewtihrleistet ist;
Wohnungen sollen so liber Eck angeordnet werden, oaß die
Obereckeinsicht innerhalb einer Wohneinheit bleibt und
nicht störend ist.
Die Ecl<gebüude eignen sich gut fiir Geschoßwohnungsbau
oder Einliegerwohnungen zu Reihenhiiusern.

5.3 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen
Da das Neubaugebiet sein eigenes charakteristisches Ge-
präge erhalten soll, das eine der Voraussetzungen fUr die
Identifikation der Bewohner mit ihrem Stadtteil darstellt,
ist die Festsetzung einiger gestalterischer Gemeinsam-
keiten erforderlich. Grundlage ist hier Art. 107
BayBO.

5.4 Festsetzungen der Grlinordnung
Mit den festgesetzten minimalen Anforderungen ist das
Grundkonzept des Plangedankens gesichert. Dies bedeutet,
daß der Au af'ühr-ungs pLanung bezügl ich cler Bauquart iere
und dem einzelnen Hausbesitzer beziiglich seiner Privat-
flächen ein großer Spielraum für individuelle Vorstel-
lungen verbleibt. Die Stadt erhofft sich dadurch eine
lebendige Differenzierung im Rahmen des vorgesehenen,
jedoch unverzichtbaren Ordnungssysterns.
Auf einen separaten GrünordnungplnQwird deshalb ver-
zichtet.

5.5 Immissionsschutz
In Abstimmung mit dem Landratsamt und der Regierung von
Oberbayern wird der Lärme inwí.r-kungvon der Theodor-Heuf~-
Straße wie folgt begegnet:
- geschlossene Bebauung, LUcken soweitwie möglich ge-

schlossen du~ch Garagbnbauten (Steildächer), die"mög-
liehst nahe an der Lärmquelle Straße plaziert werden;

- ansonsten Abrlicken der Wohngebäude von der Schall-
quelle;

- Aufenthaltsräume von der Schallquelle abgewendet, an-
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ten Lärmschutzfenster.
'Sonstige Naßnahmen wie Lärmschutzwtille o d e r- ähn.l í c h e s
sind st ädt eb au-Frtrh-cgest aI terisch nicht vertretbar und
entsprächen aucB wirtschaftlich nicht den Grundsätzen
der Ve rhä 1t ní smäß í g\e .i t.

G. Planungsstatistische Zahlen
Die angegebenen Zahlen sind mit Planimeter und z.T. rech-
nerisch ermittelt.
Wohnbebauung:

Einfamilien- bzw. Zweifamilienhäuser
Ges c hoßwohnungen (be i lOO qrn BGF /Wohnung)'

Bruttogeschoßfläche max. ca.
Einwohner: bei 45 qm BGFl./E

be i 40 qm BGF'}. /E

52.000 qrn

1156 (voraussichtlich)
'1300

Garagen ca. 450, d.b. es entfallen 3 b~inwohllcr (o 1 Wohn-
einheit) auf einen Garagenstellplatz.
Fl Éicllenb i Lanz
Gesamtfläche des Plangebietes
./. Grundstück Berufsschule
netto

ca. l52.225 qm '" 100 to

CEl. 22. ~j98 qm - 14,9 %
ca. 129.627 qm -c; /I {,'1(,J ('I..C\_.

cu. 23.500 qm 15,4 %
Ca. 15.000 qm .. 9,9 %

ca. '13.600 qm .z- 8,9 %
ca. 77.500 qm s: 50,9 %

,

ca. 0,49

,

i
,

7 .
,

Öffentliche Straßen, Wege und
Grünflächen - Eigentum Stadt -
Privatwege und Wohnstraßen
Gemeinschaftsanlagen (Garagen,
Grünstreifen Theodor-Heuß-Str.)
Nettowohnbauland
durchschnittliche GFZ
bezogen auf Nettowohnbauland
.und Wohnwege ~ IW í'e und
Gemeinschaftsanlagen
durchschnittliche GPZ
bezogen auf Net t.o grun ds lücks-·
ílâc he und Gemeins clrnf t san Lagcn ca. 0,57

du rchs chu Itt l j che Gli'Z
bezogen nur au f Ne t to--
wohnbauland ca. O,G7

Fu J gee in r i c ht ungen
Der Bedarf an not wen d igorn Kindergarten- und Sc huLrn um
ist gesichert.

H. Naßnahmen
Die no t.wendi ge bo den ordn en rle Naßn ahtne (Urn legung ) so 11 tnt
Einvernehmen m i t d en wenigen Grund s t.ii ckseI gcn t.ümcr'n in
Fo rrn e ines 'I'aus chge scbo I't.e s durchgeführt we rden ,
Auf e i.n z e i tr au be n d e s , f'(irra1 ic he s Umt e guug sve r-J'uh rert n a c h
BßauG kann d emu ae h vo iu us si c h t Lí.c h ve rz i c h t e t w e r d e n ,

Ent ei gnungsve tJ'ah r on s i nrl , sowc it cr-k ermb ar , nicht not-
wendig.



Dn mi t nac hto IIip;en AliSwirl<lHl~en im Sinne des ~ 1:::;a
BBauG nicht zu !'('chnen ist, sind auch keine sozialen~laf:)lIahmellerforder I ich.

\1 i t dell Erseld j eßungsmaßnahmen soll begonnen we rrten , so-
IHlld es der Stand der Planaufstellung und der borlen-
o rdn en d e n Maßn ahme erl aub t,

9. hosten

9.1 Erstellung der baulichen Anlagen und Einrichtungen
9.1.1 Ers chLí eßung

----------------------------------------------------------
~lnßnahme Gesarnt-

kosten
ml

a ) Öf'fentl.Stl"aßen 1.'100.000
lIllcl Verkehrsgri.in
- Eigentum Stadt-

Kosten-
deckung Bemerkungen

-90 % durch einschl.
Anlieger Straßenent-10 % durch wässerung u.Stadt Straßenbe-

I.euchtung
100 % durch einschl.

AnLieger Straßenent-
wösserung u.
St.r aßenb e I .
Gemein-
schaftsanJ.a+-
gen
Eigentlimer-
weg gem.
Art. 53/c
Bay StrWG

100 % durch Gemein-
Anlieger schaftsan-

J.agen

b) Öffentl.~igen- 1.450.000
tlimerwege und
Vel'kehrsgrlin
- Eigentum Anlie-

ger' -

c) ÖffentJ..Grlin- 150.000
flüchen und
Kinderspielplätze
- Eigentum Anlie-ger ._

d) Offentl. Grlin- 400.000
flächen und
Kinderspielplätze
- Eigentum Stadt -

90 % durch
Anlieger

10 % durch
Stadt

e) Kanalisation 2.050.000
Abwasserleitungen
- Eigentum Stadt -

Kosten werden
durch Anlje-
gerleistun-
gen gedeckt

einschl.
Pumpstation

f) Trinkwasser-
versorgung 665.000 Kosten werden

durch Anlieger-
leistungen
gedeckt

g) Stromversorgung 680.000 Anteil Anlie- einschI.
ger Trafostation
m'l 582.000
Anteil Stadt-
werke
DN 118.000

Gesamtbetrag 6.795.000
::::::::::=======:
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9.1.2 Nachfolgelasten sind im Detail nicht erfaßt, rla diese von
den vorhandenen Anlagen der Infrastruktur aufgenommen
werden können.

9.3 Instandsetzen und Unterhalt oben angeführter Anlagen und
Einrichtungen (Uberschlg.) ermittelte Kosten pro Jahr, die
durch die Stadt zu erbringen sind):
1. Öffentliche Straßen und

Ver'kehrsgrün
- Eigentum Stadt -

2. Öffentliche Grünanlagen
- Eigentum Stadt -

3. Schmutzwasser-Kanalisation
4. Trinkwasserversorgung

_. wird durc h Gebühren gedeckt -
;). S't.r-omve rs o r g ung

- wird durch Gebühren gedeckt -

Gesamtsumme des Urrt erha It.es
(ohne !L und 5.)

m,l 35.000,--

DN 20.000,--
:

ml 304000,--
DÎll G.OOO,--

0]1·1 G.OOO,--

---------
Drvl 85.000,--
z-; ::.::~.: -zr -..:: :::: :.= :::: ::: ~ ~:: ~ :=;.
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Sch 1ußb erner kurig :

Die Baumaßnahme Berufsschule soll bu LdmiiglLc hs t ve rw í.r-k-
Líc h t we r den, Der ßerufsschulzweckvcr'band beabsichtigt,
umgehend einen Architektenwettbewerb auszuschreiben.
Auch auf rlon T'rLvn t.gr-und s t.iic ken ist eine bald í.ge Verwirk-
1 í chung der Bebauung zu erwart eu , da in Dachau baureifes
Land nur in sehr gerLng em Um í ang zur Vc rf'iigun g steht.
Der ße bauung'apl an wurde durch di e Ar chí tokten Heilmann
und Ka t it aus DÙ-Ghüu, der- Abs chn it t Griinordnung und Fro i-
r-aumge s t aLt ung durch die Gr iinpLan Gmb ll, Fr-ezis í ng , in Ab-
stimmung mit der Stadt Dachau gefertigt.
Be i cler Aufs t.el lun g des Be bauungsp lanes wurden gemiiß
§2 Ab s , 5 und §':!.n-Abs. G DBauG d í.e'l'riigeröffentlicher
Belange, soweit. für das Wohngebiet notwendig, beteiligt
und die He[~ierung von Obe rbay ern gehört.

Den Anr-egunge n und Bedenken der Be t eí lÎ g;ten wu rde l sowe í t
nach Mein ung de r Stadt o r t.s p lune rí s ch v e r t r-e t.b a.r , Re c hnun g
getragen.

,ili
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VERFAHREHSHIHWEISE

Der Entwurf des Bebuuungsplanes wurde mit der
Begründung gemäß § 2&Abs. 6 BilauG vom 14.8.1979
mit 14.9.1979 óffentlich ausgelegt.

Dachau, 7.2.1980
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STADT DACHAU
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"_ "T.

Ut. Hei time iEH'
bèr'bür ger-meist'er

Die St~~that mit Beschluß des Stadtrates vom9.10.1 ':379 den Bebauungsplan gemtiß§ 10 BBauG als
.Satzung beschlossen.

Du chau, 7,2.1980
.~-..>,-/~.'): ,r:~~../y~ ;.

'¢~ 'hC~C'".< /1>-~.C ~~g)
-:1' "~;,,~,,,"';':;{J- -~;>.':'¡-ÇCr/f' ,···.tA/

-.....:..._-~'

STAPT DACHAU
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Oberbürgermeister

~ Aufstellung
D Änderung
D Ergänzung
D Aufhebung

genehmi~t mit RB vom .9 i If¡ 1~80
Nr. 2.2.1/1 - G102. nAH 3 ...2.
Regierung von Oberbayern
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Der genehmigte Bebau un gspLan m í t -Begründung Iiegt
gemäß § 12 Satz 'J BBauG ab 5.5., 1980 zu jcdel'manns
Einsicht öffentlich aus_ Die Genehmigung und die
Auslegung sind am 5.5.1980 ortsüblich durch Ver-
öffentlichung im Amtsblatt bekannt gemacht worden.
Der Bebauungsplan ist damit nach § 12 Satz 3 BBauG-
rechtsverbindlich •

den 27.6.1980
. f~~~,- ~~"Î;\\\ - '~?~rI.. \- -.:¡;~.

(f) - . ,,·;.:U ::;f
~ .c?]ll """1
-d. ~) 1/ I'-{ •cT6~yP,,~'1~. t;15tY

Dachau, STADT DACHAU
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BEGRUNDUNG
VERFAHRENSHI NWEISE

BLATT 3

STADT DACHAU, GROSSE KREISSTADT
'BEBAUUNGSPLAN NR.24/78

AUGUSTENFELD · OBERMOOSSCHWAIGE
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Große Kreisstadt Dachau

GIS-Auskunft

Abt. Stadtplanung und Hochbau
e-Mail: stadtplanung@dachau.de


